
Oberbank AG 

Linz 

 

 

 
SATZUNGSGEGENÜBERSTELLUNG 

zu der am Mittwoch, dem 27. Mai 2009, 

stattfindenden 

129. ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

 

 

alter Wortlaut 

 

 

geplanter neuer Wortlaut 

 

 

§ 4 

 

 

§ 4 

(1) Das Grundkapital beträgt 

EUR 81.270.000,-- und ist eingeteilt in 

a) 24.090.000 auf Inhaber lautende 

Stamm-Stückaktien und 

b) 3.000.000 auf Inhaber lautende Vor-

zugs-Stückaktien ohne Stimmrecht mit 

einer nachzuzahlenden Mindestdivi-

dende von 6 % pro Aktie. 
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(2) Der Vorstand wird binnen vier Jahren 

ab Eintragung der entsprechenden Sat-

zungsänderung im Firmenbuch ermäch-

tigt, das Grundkapital – allenfalls in meh-

reren Tranchen – um bis zu 

EUR 720.000,-- durch Ausgabe von bis zu 

240.000 Stück neuen, auf Inhaber lau-

tende Stamm-Stückaktien zu erhöhen, 

wobei die Art der Aktien, der Ausgabe-
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kurs und die Ausgabebedingungen vom 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rates festgesetzt werden, durch Ausgabe 

von Aktien gegen Bareinlage gegen Aus-

schluss des Bezugsrechtes der Aktionäre, 

sofern die Kapitalerhöhung zur Ausgabe 

von Aktien an Arbeitnehmer, leitende 

Angestellte, an die Belegschaftsbeteili-

gungsprivatstiftung der Oberbank AG und 

Mitglieder des Vorstandes der Gesell-

schaft oder eines mit ihr verbundenen 

Unternehmens dient. Der Aufsichtsrat 

wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, 

die sich durch die Ausgabe von Aktien 

aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu 

beschließen. 
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 (3) Der Vorstand ist binnen fünf Jahren 
ab Eintragung der entsprechenden Sat-
zungsänderung im Firmenbuch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates das Grundkapital der Ge-
sellschaft um bis zu EUR 8.127.000,-- 
durch Ausgabe von bis zu 2.709.000 
Stück auf Inhaber lautende Stamm-
Stückaktien zu erhöhen und den Aus-
gabekurs sowie die Ausgabebedingun-
gen im Einvernehmen mit dem Auf-
sichtsrat festzusetzen. Der Aufsichtsrat 
ist ermächtigt, die Änderungen der Sat-
zung, die sich aus der Ausgabe von Ak-
tien aus dem genehmigten Kapital er-
geben, zu beschließen. (Genehmigtes 
Kapital 2009) 

 
 


